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 Ihr Zeichen:   
 Ihre Nachricht vom:   
 Unser Zeichen:   
 Unsere Nachricht vom:   
    
 Name:   
 Organisationseinheit:  FD 30/30.1 Ausländerbehörde 
 Ort:  Bernburg 

 Straße, Zimmer:  Friedensallee 25 
 Telefon/Fax:  03471 684 -/ -561301 
 E-Mail:  auslaenderbehoerde@kreis-slk.de 

 Datum:  12.02.2025 

Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis für ukrainische Flüchtlinge 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie stellten bei der Ausländerbehörde des Salzlandkreis eine Anfrage oder einen Antrag auf 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für ukrainische Flüchtlinge im Sinne des § 24 Abs. 1 
AufenthG.  
 
Mit dem Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/382 hat der Rat der Europäischen Union 
beschlossen, den bestehenden Schutzstatus für ukrainische Kriegsflüchtlinge um ein weiteres Jahr 
und somit bis zum 04.03.2026 zu verlängern. Dieser Beschluss wurde durch die erste Verordnung 
zur Änderung der Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung in nationales, also 
deutsches Recht übernommen.  
 
Das hat zur Folge, dass Ihr Aufenthaltstitel auch dann bis zum 04.03.2026 gültig bleibt, wenn auf 
dem Aufenthaltstitel ein Ablaufdatum vor dem 04.03.2026 steht. Daraus folgt aber auch, dass 
Verlängerungsanträge vonseiten der Ausländerbehörde bei Aufenthaltserlaubnissen für ukrainische 
Flüchtlinge nicht berücksichtigt werden können.  
 
Sollten Sie dennoch ein Dokument benötigen, dass schriftlich die Kraft Gesetz erfolgte Verlängerung 
bestätigt, können Sie zu den Öffnungszeiten (Di 09:00 – 12:00; 14:00 – 17:30 Uhr) / Do 09:00 – 
12:00 Uhr ; 14:00 – 15:30 Uhr) in den Servicebereich der Ausländerbehörde kommen und sich eine 
Bescheinigung zur Fortgeltung Ihres Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG für 18,00 € ausstellen 
lassen. (siehe § 47 Abs. 1 Nr. 9 AufenthV) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
 
 
Sachgebiet 30.1 Ausländerbehörde 


